
Schwanger und Schwimmunterricht
Beitrag von „Susannea“ vom 9. September 2025 17:15

Zitat von Zauberwald

In Bayern finde ich nichts über den Schwimmunterricht. Allerdings muss man da die
Schwangerschaft spätestens nach der 12. Woche bekanntgeben. Leitfaden-fuer-
schwangere-Lehrkraefte-24-07-16-roe.pdf

Das ist wieder ein typisches Beispiel, wie man Fehlinformationen verteilen kann, denn nein,
diese Verpflichtung gibt es NIE.
Auch nicht in Bayern.

Steht ja an anderen Stellen dort auch korrekt:
Mutterschutz und Elternzeit | GEW - Bayern
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